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Fosstfiatistik. — Kanton Zurich.

Durch das im Jahr 1837 erlassene Forstgesctz für den

Kanton Zürich wurde die Vermessung sämmtlicher Staats-, Gc-
meinds- und Genossenschaftswnldungcn des Kantons, sowie die

Ausarbeitung von Beschreibungen und Wirthschaftsplänen über

dieselben angeordnet. Die Vermessungen können gegenwärtig als
vollendet betrachtet werden, und über den weitaus größten Theil
der genannten Waldungen sind vollständige Wirthschaftsplänc an-

gefertigt; wo solche noch fehlen sind doch wenigstens Flächenver-
zeichnisse mit spezieller Beschreibung der einzelnen Abtheilungen
vorhanden.

Aus diesen soeben ausgeführten Materialien wurde die bei

stehende tabellarische Uebersicht des Altersklassen-
Verhältnisses zusammengestellt, die im Allgemeinen jedenfalls
ein ziemlich treues Bild von dem gegenwärtigen Zustande der

betreffenden Waldungen gibt. Zu deren bessern: Verständniß
dürften jedoch noch folgende erläuternde Bemerkungen am Platze sein:

Das auffallend starke Vorherrschen der beiden jüngsten Alters-
klaffen im Hochwald hat seinen Grund zum größten Theil in
den sehr ausgedehnten Aufforstungen von Waldblößen und be-

sonders von bisher landwirthschaftlich benutzten Flächen (Weide-
land :c.), sowie in den ebenfalls s ehr bedeutenden Umwandlungen
von Mittel- nnd Niedcrwaldungen in Hochwald, veranlaßt durch

die Rücksicht auf Standorts-, Bestockungs-, oder Absatzverhältnisse;
es dürften durch diese beiden Operationen seit 30 Jahren nahezu

3000 Jucharten dem Hochwaldsbetrieb zugefallen sein. Zum
keinem Theil trug dazu bei, einerseits die Bewilligung zu außer-

ordentlichen Holzschlägen für einzelne Gemeinden behufs Deckung
der durch den Loskauf von Servituten erwachsenen Kosten, ander-

seits die wirthschaftlich gebotene Maßregel, gering bestockte Flächen

zuerst zur Nutzung zu bringen, was dann allerdings einen stärkern

Flächcnangriff zur Folge hatte. — Eine Nebernutzung der Wal-
düngen liegt demnach dem innormalcn Verhältniß der jüugern
Altersklassen nicht zu Grunde.



Altersklassen - Tabelle
über die Staats-, Gemeinde- und Genossenschaftswaldnngen des Kantons Zürich.

Aufgestellt Anno )8S0.

H o ch Wal d n » g Mittel- nnd Niederwaldung
Unbestockte

Fläche

Such- lH-R.

1-20-jähr.

Inch. H>-R.

21-40-jähr.

Inch. H)-R,

4t-60-jähr.

Juch.iH-R-

6l-8v-jähr.

Inch. iH-R.

81 und
mehrjährig
Äuch-lH-R.

Zusammen

Inch. m-R.

t-10-jähr.

Auch. H>-R,

I l-M-jähr.

Juch, HZ-N.

2l und
mehrjährig
Juch. m-N.

Zusammen

Inch. ÜI-R.

To tat

Such. IIZ-R.

Staatswaldungen!n sammt-

lichen Kreisen 1094 160 1050 3 873 133 836 239 481 86 4335 221 109 181 110 38 195 54 414 273 161 196 4911 290

Gememds- u. Genoffenschafts-

Waldungen

t- Kreis (sudl. Kantonstheil) 2143 394 2216 180 2489 94 1446 276 565 111 8861 255 2446 70 2450 32 403 34 5299 136 587 381 14748 372

L. Kreis (östl. KantonStheil) 2538 138 2889 346 1949 317 1266 112 650 219 9294 332 519 255 519 263 363 245 1402! 363 235 302 10933 197

S- Kreis (nördl. KantonStheil) 1374 128 1333 346 1015 121 566 340 282 230 4622 365 4109 184 3037 151 1253 94 8400 29 331 200 13354 194

4. Kreis, (westl. KantonStheil) 2320 158 1485 130-1183 112 704 224 744 247 6438 71 2806 272 2927 216 2510 69 8244 157 404 310 15087 138

Summa 8377 18 7975 202 6637 244 3984 152 2243 7 29217 223 9881 381 8934 262 4530 42 23346 285 1559 393 54124 101

Total-Snmma 947 t 178 9025 205 7510 377 4820
i

391 2724 93 33553 44 9991 162 9044 300 4725 96 23761 158 1721 189 59935 391
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Die Betriebsklasse des „Mittel- und Niederwaldes"

enthält zum weitaus größten Theile Mittclwaldbestäude. Wo
noch reine Niedcrwaldbeständc vorkamen, wurde seit längerer Zeit
auf deren Ueberführung in Mittclwald durch Ueberhalten von

Laßreideln Bedacht genommen, so daß jene gegenwärtig nur ein

geringes Areal einnehmen. Wenn man die im 3. Forstkreise

befindlichen Buschwaldungcn mit niedrigem Umtriebe längs der

Thur und an den Rheinhalden in Abrechnung bringt, stellt sich

das Altersklassenverhältniß dieser Bctricbsklasse als ein ganz
günstiges heraus.

In der Rubrik „unbcstockte Fläche" sind sowohl die

unproduktiven Flächen (Straßen, Felsen, Gricngruben, Erdschlipfe
zc.), als auch die zum Wald gehörenden zur Aufforstung bestimm-
ten Blößen und die in zeitweiser landwirthschaftlichcn Zwischen-
Nutzung stehenden Waldflächen inbegriffen. Eine genaue Ans-
scheidung dieser beiden Kategorien war nicht möglich, nach einer

annähernden Ermittelung indeß fallen auf die unproduktive Fläche
etwa 200 Jucharten.

Ein Nachweis der Nachhaltigkcit der gegenwärtigen
Nutzung in den Gemeinds- und Genossenschaftswaldungen er-

gibt sich aus folgender Zusammenstellung:
Die aus den Schlagkontrollen ausgezogene Größe der Jahres-

schlüge in den genannten Waldungen beträgt nach einem Durch-
schnitt der Betriebsjahrc 1855/6 bis 1857/8:

Im 1. Forstkreis: im Hochwald 163 Juch. 374 fiWth.
» 2. „ „ 93 „ 184 „
5 3. H „ ^ 35 „ 14 5

„ 4. „ „ y 65 „ 33 „
In sämmtlichen Kreisen ' 297 Juch. 205 sJRth.

Im 1. Forstkrcis: in Mittel- und Niederw. 209 Juch. 332 UZNth.

^ ^ // „ „ 66 264 „
«6' „ z, „ „ 364 ^ 169 „
» 4. „ „ „ „ „ 284 „ 369 „

In sämmtlichen Kreisen 925 Juch. 274 fiHRth.
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Diese Nutzung entspricht einer Umtriebszeit von:
Im 1. Forstkrcis: in? Hochwald 85,2 Jahren.

» 2. 99,^ „
„ 3. „ „ » 132 ^

4. „ „ „ 99

Im Durchschnitt sä?n?ntlicher Kreise 98„ Jahre.
J?n 1. Forstkrcis: im Mittel- und Niederwald 25,z Jahren,

" 2. „ s ,/ „ „ 21,i

„ 3« „ ,/ „ 23,5 //
„ 4. 29 „

Im Durchschnitt sämmtlicher Kreise 25,- Jahre.
Ertrügt man, daß die klimatische Lage fast sämmtlicher Wal-

düngen eine solche ist, daß das Nadelholz in 89—199 Jahren
die zum Ban- und Sagholz nöthige Stärke vollständig erreicht,
daß ferner ein beträchtlicher Theil der Hochwaldungen seiner
Bodenbeschaffcnheit oder der vorhandenen Holzarten wegen (Bn-
chenhochwald) vorherrschend zur Brcnnholzerziehung in einem
69- bis 89- nur thcilweise bis 199jährigen Umtricb bestimmt ist,
so werden die oben berechneten Umtriebszeiten als sehr hoch und
die Nutzungen somit als sehr sparsam erscheinen. Letzteres ist
aber gegenwärtig darum noch nöthig, weil — wie ein Blick auf
die Altersklassentabelle sofort zeigt — die alten Bestände ver-
hältnißniäßig sehr schwach vertreten sind und daher sehr Haus-
hälterisch benutzt werden müsset?, weitn der Hieb nicht nach einiger
Zeit in zu junge Bestände kommen soll. Am auffallendsten ist
dieses Verhältniß im 3. Forstkreise, der nur 18"/» über 69 Jahre
altes Holz hat, bei dem aber auch die gegenwärtige Nutzung ei-
nein 132jährigen Umtriebe entspricht.

Jedenfalls wird sich bei einer in der Weise fortdauernden
Nutzung der gegenwärtige Hvlzvorrath dein normalen immer mehr
nähern und der Gcsamrntwcrth der Waldungen von Jahr zu
Jahr sich steigern. V.

Verkaufsanzeige
von

Waldsamcn, Waldpflanzen und Fruchtbänineiu

Bei Mt-Bezirksförstcr Hungerbnhler im Grütli, bei

St. Gallen, sind Waldsame» von Nadel- und Laubhölzern auch der-
attige Waldpflanzen von 1 bis 19 Fuß Höhe, sowie Garten- und
Feldbäume edelster Kern- und Steinobstsorten, auch Zierbäume und
Ziergesträucher in beliebigen Quantitäten, unier annehmbarsten Ver-
kaufspreisen zu haben. Auf frankirte Briefe werden von demselben

spezielle Preisverzeichnisse abgegeben.
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